
  Telefon 055 646 60 11/12 
Fax 055 646 60 19 
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch 
www.gl.ch 

 

Staatskanzlei 
Rathaus 
8750 Glarus 
 
 

  

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates vom 18. M ai 2010  
 
Personelles 
 
Die regierungsrätlichen Kommissionen werden wie folgt bestimmt:  
 
Personalfragen  
Präsident: Widmer Rolf, Regierungsrat  
Mitglieder:  Bettiga Andrea, Landesstatthalter 
  Bickel Christine, Regierungsrätin 

Dürst Hansjörg, Ratsschreiber 
Sekretär/-in: Lehnherr Hans, Leiter Hauptabteilung Personal und Organisation  

(bis 31. Mai 2010) 
Eva Schielly Saccomanno, Leiterin Hauptabteilung Personal und Organisation 
(ab 1. Juni 2010) 

 
Büroräume  
Präsident: Marti Robert, Landammann 
Mitglied: Widmer Rolf, Regierungsrat 
Zuzüger: Lehnherr Hans, Leiter Hauptabteilung Personal und Organisation  

(bis 31. Mai 2010) 
Eva Schielly Saccomanno, Leiterin Hauptabteilung Personal und Organisation 
(ab 1. Juni 2010) 
Stauffacher Thomas, Leiter Hauptabteilung Hochbau 

 
Betagten- und Behinderteneinrichtungen  
Präsidentin: Dürst Marianne, Regierungsrätin 
Mitglied: Marti Robert, Landammann 
Zuzüger: Stauffacher Thomas, Leiter Hauptabteilung Hochbau  
  Beglinger Jakob, Leiter Hauptabteilung Soziales 

Manz Lilo, Hauptabteilung Soziales 
 
Zudem bestimmt der Regierungsrat seine Vertretungen in 26 kantonalen und interkantonalen 
Organisationen und Gremien.  
 
Genehmigung der Nutzungsplanrevision 
 
Die Nutzungsplanänderung in der Gemeinde Haslen, Umzonung der Parzelle Nr. 75, Nid-
furn, von der Freihaltezone in die Wohnzone, wird genehmigt.  
 
Verlängerung der Amtsdauer für Vermittler 
 
Der Regierungsrat verlängert gestützt auf Artikel 153 der Kantonsverfassung die Amtsdauer 
der bisherigen Vermittlerinnen und Vermittler (sowie ihrer Stellvertretung), soweit diese Mitte 
2010 ausläuft, bis Ende 2010, wenn die Verlängerung nicht bereits angeordnet ist. 
 
Ursprünglich wurde angeordnet, die Gemeinden hätten die Verlängerung an den kommen-
den Gemeindeversammlungen vorzunehmen. Die Vermittlerinnen und Vermittler sind aber 
nicht Organe der Gemeinden, sondern der Wahlkreise. Eine Reaktivierung der Wahlkreisbe-
hörden nur für diese Verlängerung machte keinen Sinn.  


